
Lohngleichheit :
Neue Verpflichtungen für  
die Arbeitgeber/innen  
ab dem 1. Juli 2020

01.07.20 30.06.21 30.06.22

Analysieren
1. Juli 2020 – 30. Juni 2021

Überprüfen
30. Juni 2021 – 30. Juni 2022

Informieren
30. Juni 2022 – 30. Juni 2023

Zwei Möglichkeiten :
—>  Durch ein Revisionsorgan, das eine  
 spezifische Schulung durchlaufen hat
—>  Durch eine Arbeitnehmerinnen- und  
 Arbeitnehmerorganisation/-vertretung   
Das Revisionsorgan und das Organ, das die Analyse 
durchgeführt hat, dürfen nicht identisch sein.  
Es erstellt einen Bericht zuhanden der Arbeit 
geberin oder des Arbeitgebers.

—>  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
—>  Die Aktionärinnen und Aktionäre bei  
 börsenkotierten Gesellschaften
—>  Die Bevölkerung bei öffentlichen  
 Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 

Die Anwendung  
dieser Bestimmungen  
endet per  
30. Juni 2032. 

—>  Methode frei wählbar (wissenschaftlich  
 und rechtskonform)
—>  Möglichkeit zur Verwendung von Logib (gratis)

1 2 3

Zu wiederholen, wenn die Analyse  1  eine Lohnungleichheit ergeben hat. Ebenfalls zu wiederholen,  
wenn die Überprüfung 2  ergeben hat, dass die Analyse nicht korrekt durchgeführt wurde.   

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Office cantonal de l'égalité et de la famille
 
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie


